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1 Folgende Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind im Rahmen der Behördenbeteiligung einge-

gangen und werden im Folgenden abgedruckt: 
1.1 Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt 
1.2 Kreis Pinneberg, Fachdienst Bürgerservice 
1.3 Kreis Pinneberg, Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit 

 
 
 Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken geäußert (auf Abdruck wurde daher verzichtet): 

- Kreis Pinneberg, Fachdienst 43 Planen und Bauen 
 

 
 
 
2 Stellungnahmen von Bürgern sind nicht eingegangen. 
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1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu a) 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die im Plan gekennzeichnete Klärgrube östlich der Halle 2 liegt 
südlich außerhalb des Geltungsbereichs im Bereich der Stellplatz-
fläche, die für die südlich entstandene Wohnbebauung am Lehm-
weg errichtet wurde. Auffälligkeiten im Untergrund sind dabei 
nicht angetroffen worden. 
Die Ausführungen zur Klärgrube werden in der Begründung (Kap. 
6 Altlasten) noch ergänzt. 
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Zu 
1.1 
 
b) 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
e) 
 
f) 

 
 

 

 
Zu b) 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu c) 
Auf der Planzeichnung und in der Begründung (Kap. 1.3) ist 
bereits ein entsprechender Hinweis (gemäß der Stellungnahme 
zum B-Plan Nr. 25 vom 23.08.2012) enthalten. 
Der Hinweis auf der Planzeichnung und die Ausführungen in 
der Begründung (Kap. 1.3) werden entsprechend dieser Stel-
lungnahme geändert. 
 
 
 
Zu d) 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Zu e) 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Zu f) 
Der Stellungnahme wurde auf folgende Weise gefolgt (vgl. 
Begründung, Kap. 7 „Immissionsschutz“): 
„Im Falle der südlich des Plangebietes bis zum Lehmweg an-
grenzenden Grundstücke handelt es sich faktisch um eine 
Gemengelage mit Wohn- und Gewerbenutzungen, die sich in 
der zentralen Ortslage entwickelt haben. Der vorhandene Ge-
werbebetrieb (Kfz-Werkstatt) ist bereits heute durch unmittel-
bar östlich und westlich angrenzende Wohngrundstücke einge-
schränkt. Es gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnah-
me. Es sind mischgebietsverträgliche Gewerbebetriebe zuläs-



Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung Abwägungsvorschlag 

 5

sig, die auf die Belange der Wohnnutzung Rücksicht nehmen 
müssen und das Wohnen nicht wesentlich stören. Bisher sind 
Konflikte nicht bekannt.  
 
Durch die Planung eines allgemeinen Wohngebietes rückt 
Wohnnutzung von Norden an die Gemengelage heran. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass für die im westlichen Teil des 
Plangebietes vorgesehenen Wohngebäude schon eine Bauge-
nehmigung (nach § 34 BauGB) vorliegt und sich die Gebäude 
bereits im Bau befinden. Bei der Festsetzung dieses Teils im 
B-Plan als allgemeines Wohngebiet handelt es sich hier um 
eine Bestandsausweisung. So ist der gewerbliche Betrieb be-
reits heute schon auch nach Norden durch neue genehmigte 
Wohnnutzung eingeschränkt. Es verbleibt lediglich ein schma-
ler noch freier Sektor nach Nordosten. Die im B-Plan festge-
setzten Bauflächen in dieser Richtung halten einen Abstand 
ein und grenzen nicht direkt an das Gewerbegrundstück an. 
Tore oder Öffnungen in der Halle sind nach Norden nicht vor-
handen. Eine Zufahrt zum Betrieb besteht nur von Süden vom 
Lehmweg aus. 
 
Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes angrenzend 
an eine als Mischgebiet einzuordnende Fläche entspricht hin-
sichtlich der Abstufung der Nutzungsempfindlichkeit der nach 
Baunutzungsverordnung vorgesehenen Zonierung. 
Die Festsetzung eines Mischgebietes kommt für das Plange-
biet nicht in Betracht, da an dem zentral gelegenen innerörtli-
chen Standort vorrangig ein Wohngebiet realisiert werden soll 
und weitere gewerbliche Nutzungen aufgrund der rückwärtigen 
Lage, der möglichen Verkehrserzeugung und der geplanten 
Erschließung städtebaulich nicht sinnvoll sind. Die örtlichen 
Gewerbeflächen sind am östlichen Ortsrand konzentriert. 
Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form einer Schallschutz-
wand oder eines Schallschutzwalles sind aufgrund der erfor-
derlichen Höhen aus ortsgestalterischen Gründen abzulehnen 
und aufgrund der anzunehmenden Kosten als unverhältnismä-
ßig anzusehen. 
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ist keine Verschär-
fung eines potenziellen Immissionsschutzkonfliktes zu befürch-
ten, da der Bebauungsplan keine grundsätzlichen, neuen Be-
schränkungen des Betriebes gegenüber einem Zustand ohne 
Bebauungsplan verursacht. Eine weitere schalltechnische Un-
tersuchung wird deshalb nicht für erforderlich gehalten.“ 
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1.2 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es stehen ausreichende Straßenverkehrsflächen für Schlepp-
kurven und für notwendige Sicherheitsabstände zur Verfügung. 
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1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 


